
 

 Mitgl. Dobersalske nahm wegen Befangenheit an der Beratung und Abstimmung nicht teil. 
Der Ausschuss fasste folgenden Beschluss: 

 
B.-Nr. 
324/04 

Dem Antrag der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Rhein-Sieg e.V. (AWO) auf weitere Gewäh-
rung des Kreiszuschusses in Höhe von 91% zu den anzuerkennenden förderungsfähigen Be-
triebskosten der bestehenden Betreuungszeit wird zugestimmt.  
 

Abst.- 
Erg.: 

einstimmig 

 

 


